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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 

Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-

politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in seine 

wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 

policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary com-

mittees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics of 

labour market policy. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende IAB-Stellungnahme befasst sich mit dem Entwurf der Bundesregie-

rung für ein Teilhabechancengesetz („Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung 

des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Schaffung neuer Teilhabechancen für Lang-

zeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt“, Bundestagsdruck-

sache 19/4725), dem Antrag „Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen 

durch einen Sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen“ der Bundestagsfraktion Bündnis 

90/Die Grünen (Bundestagsdrucksache 19/591) und dem Antrag „Perspektiven für 

Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ der Bundes-

tagsfraktion Die Linke (Bundestagsdrucksache 19/2593). 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht zwei unterschiedliche Formen geför-

derter Beschäftigung vor: Neben einem Lohnkostenzuschuss, der den Charakter ei-

nes Eingliederungszuschusses hat, geht es um die Schaffung längerfristiger geför-

derter Beschäftigung für einen Personenkreis mit sehr geringen Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt und mit dem vorrangigen Ziel der Sicherung von Teilhabe. Letzteres ist 

bereits seit längerem unter dem Stichwort „Sozialer Arbeitsmarkt“ diskutiert worden. 

Die beiden Anträge der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke greifen 

die Idee einer geförderten Beschäftigung für Personen mit geringen Arbeitsmarkt-

chancen auf. Daraus lässt sich schließen, dass der Grundgedanke eines Sozialen 

Arbeitsmarktes einen breiten politischen Konsens findet, auch wenn Zielgruppe und 

Ziele der Anträge etwas von der Gesetzesvorlage abweichen.  

Da sowohl in den beiden Anträgen als auch im Gesetzentwurf mit der Lage auf dem 

Arbeitsmarkt argumentiert wird, stellt das IAB in seiner Stellungnahme zunächst we-

sentliche Ergebnisse der jüngeren Arbeitsmarktentwicklung dar – insbesondere im 

Hinblick auf lange Arbeitslosigkeits- und Leistungsbezugsdauern. Anschließend äu-

ßert sich das IAB zum Gesetzentwurf der Bundesregierung und bezieht hierbei Posi-

tionen des IAB zu beschäftigungsbegleitender Betreuung (Jobcoaching) sowie zur 

Finanzierung einer solchen Maßnahme durch einen Passiv-Aktiv-Transfer ein. In den 

nachfolgenden Ausführungen zu den beiden Anträgen wird auf diese Positionen ver-

wiesen. 

 

Abstract 

This IAB statement addresses the Federal Government’s draft of a Participation Op-

portunities Act (“Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch – Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf 

dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt“ (Draft of a tenth act to amend the Ger-

man Social Code Book Two – Creation of new participation opportunities for long-

term unemployed people on the first and social labour markets), Bundestag printed 

paper 19/4725), the application „Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen 
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durch einen Sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen“ (Enabling new perspectives for long-

term unemployed people through a social labour market) by the Bündnis 90/Die Grü-

nen parliamentary group (Bundestag printed matter 19/591) and the application “Per-

spektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung” 

(Perspectives for long-term unemployed people through good publicly funded employ-

ment) by the Die Linke parliamentary group (Bundestag printed matter 19/2593). 

The draft legislation of the Federal Government envisages two different forms of sub-

sidised employment: In addition to a wage subsidy that has the character of an inte-

gration allowance, it defines the creation of long-term subsidised employment for a 

group of people with very poor opportunities on the labour market and with the primary 

objective of ensuring participation. The latter has already been discussed under the 

heading of “social labour market” for a while. The two applications of the Bündnis 

90/Die Grünen and Die Linke parliamentary groups take up the idea of subsidised 

employment for those with poor employment prospects. This suggests that the basic 

idea of a social labour market is met with a broad political consensus, even if the 

target group and the objectives of the applications differ somewhat from the draft leg-

islation.  

Since the situation on the labour market is used as an argument both in the two ap-

plications and in the draft legislation, in its statement, the IAB first describes essential 

results of the recent labour market developments – in particular with regard to long 

periods of unemployment and benefit receipt. Finally, the IAB comments on the draft 

legislation of the Federal Government and includes positions of the IAB regarding 

employment-accompanying assistance (job coaching) and regarding the funding of 

such measures through a passive-active transfer. We will refer to these positions in 

the following statements on the two applications. 

  



IAB-Stellungnahme 10/2018 6 

1 Vorbemerkung 

Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein Teilhabechancengesetz vorgelegt, das 

zwei unterschiedliche Formen geförderter Beschäftigung vorsieht. Neben einem 

Lohnkostenzuschuss, der den Charakter eines Eingliederungszuschusses hat, steht 

die Schaffung längerfristiger geförderter Beschäftigung für einen Personenkreis mit 

sehr geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und mit dem vorrangigen Ziel der Si-

cherung von Teilhabe im Fokus. Eine solche Maßnahme ist schon seit längeren unter 

dem Stichwort „Sozialer Arbeitsmarkt“ diskutiert worden.  

Die beiden Anträge der Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die 

Linke greifen die Idee einer geförderten Beschäftigung für Personen mit geringen Ar-

beitsmarktchancen auf. Daraus lässt sich schließen, dass der Grundgedanke eines 

Sozialen Arbeitsmarktes einen breiten politischen Konsens findet, auch wenn Ziel-

gruppe und Ziele der Anträge etwas von der Gesetzesvorlage abweichen.  

Da sowohl in beiden Anträgen als auch im Gesetzentwurf mit der Lage auf dem Ar-

beitsmarkt argumentiert wird, stellt das IAB in dieser Stellungnahme in einem ersten 

Schritt wesentliche Ergebnisse der jüngeren Arbeitsmarktentwicklung dar – insbeson-

dere im Hinblick auf lange Arbeitslosigkeits- und Leistungsbezugsdauern. Anschlie-

ßend geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Hierbei werden auch Po-

sitionen des IAB zu beschäftigungsbegleitender Betreuung (Jobcoaching) sowie zur 

Finanzierung einer solchen Maßnahme durch einen Passiv-Aktiv-Transfer einbezo-

gen. In den nachfolgenden Ausführungen zu den beiden Anträgen wird auf diese Po-

sitionen verwiesen. 

2 Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug 

Mit der guten Lage am Arbeitsmarkt ist die Arbeitslosigkeit zuletzt wieder deutlicher 

gesunken. Im Jahresdurchschnitt 2017 gab es 2,53 Millionen registrierte Arbeitslose 

(siehe Abbildung 1); die Tendenz ist weiter rückläufig. Während der Abbau der Ar-

beitslosigkeit zwischen den Jahren 2011 und 2014 nahezu stagnierte, nimmt die Zahl 

der Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen bereits seit 2014 wieder ab. Auch die Un-

terbeschäftigung in Deutschland geht zurück (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

2018a). Damit profitieren auch Arbeitslose vom anhaltenden Beschäftigungsaufbau. 

Trotz eines Rekordniveaus an offenen Stellen, im Jahr 2017 waren es nach Angaben 

der Betriebe insgesamt 1,2 Millionen, sowie zunehmenden Schwierigkeiten bei deren 

Besetzung (Bossler et al. 2018) hat ein nennenswerter Teil von Langzeitarbeitslosen 

nur geringe Arbeitsmarktchancen.  
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Abbildung 1: Arbeitslose und erwerbsfähige SGB-II-Leistungsbezieher  

2014 bis 2018 

 

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf. Nürnberg. Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Strukturen der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monats- 
und Jahreszahlen ab 2005), Nürnberg, September 2018. 

 

Im Jahr 2017 waren circa 900.000 Personen langzeitarbeitslos, das heißt, sie waren 

mindestens zwölf Monate durchgehend als Arbeitslose registriert (siehe Abbildung 1). 

Dabei ist zu beachten, dass die offiziell gemessene Arbeitslosigkeitsdauer aus ver-

schiedenen Gründen, zum Beispiel bei einer über sechs Wochen andauernden Er-

krankung, endet. Andere Konzepte zur Erfassung von Personen, die über einen län-

geren Zeitraum am Arbeitsmarkt nicht erfolgreich Fuß fassen konnten, weisen auf 

eine etwas größere Gruppe hin (Konle-Seidl et al. 2018; Lietzmann 2016a; Rothe 

2015). Die individuellen Beschäftigungschancen reduzieren sich mit der Dauer der 

Arbeitslosigkeit deutlich (Bruckmeier et al. 2015). 2017 waren von den Langzeitar-

beitslosen knapp 57 Prozent seit mehr als zwei Jahren und etwa ein Viertel seit mehr 

als vier Jahren arbeitslos (siehe Tabelle 1). Der Anteil der Personen, die seit längerem 

arbeitslos sind, stieg während der letzten Jahre leicht an. 
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Tabelle 1: Langzeitarbeitslose und Dauer der Arbeitslosigkeit 2011 bis 2017 

 

Durchschnittliche bisherige Dauer, Jahresdurchschnitte.  

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Deutschland - Zeitreihen bis 2016, Au-
gust 2017. Sondernummer der Amtlichen Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit (ANBA): 
Arbeitsmarkt 2012, Arbeitsmarktanalyse für Deutschland, West- und Ostdeutschland. Der Ar-
beitsmarkt in Deutschland – Die Arbeitsmarktsituation von langzeitarbeitslosen Menschen, 
verschiedene Ausgaben, Nürnberg. 

 

Häufig stehen persönliche Arbeitsmarkthemmnisse der Erwerbsintegration entgegen. 

Dies spiegelt sich in der Struktur der Langzeitarbeitslosen wider (siehe Tabelle 2). 

2017 waren circa 28 Prozent der langzeitarbeitslosen Personen 55 Jahre oder älter. 

Ältere Grundsicherungsempfänger schätzen ihre körperliche Gesundheit schlechter 

ein als jüngere Leistungsbezieher (Eggs et al. 2014), was neben nicht mehr verwert-

baren Qualifikationen zu den schlechteren Arbeitsmarktchancen von Älteren beiträgt. 

Leicht überproportional von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind auch schwerbehin-

derte Personen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018b).  

Ein weiteres wichtiges Hemmnis ist eine fehlende oder nicht gefragte Qualifikation. 

Etwa die Hälfte der Langzeitarbeitslosen besitzt keine abgeschlossene Berufsausbil-

dung. Häufig sind für diesen Personenkreis nur einfache Helfertätigkeiten erreichbar. 

Die Anteile von geringqualifizierten und älteren Langzeitarbeitslosen stiegen während 

der letzten Jahre leicht an. 
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Tabelle 2: Ausgewählte Strukturmerkmale von Langzeitarbeitslosen  

 

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Bestand an Arbeitslosen nach 
ausgewählten Merkmalen, Nürnberg, verschiedene Ausgaben bis 2016. 2017: Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt – Der Arbeitsmarkt in Deutsch-
land 2017, Nürnberg, Juli 2018. 1 Fehlende Werte zu 100 Prozent entfallen auf nicht zuord-
enbare Werte. 

 

Die meisten offenen Stellen sind jedoch im mittleren Qualifikationssegment (60,8%) 

angesiedelt, für 17 Prozent wird ein (Fach-)Hochschulabschluss benötigt. Nur für 22 

Prozent der offenen Stellen wird kein Berufsabschluss benötigt (IAB-Stellenerhebung 

2018, Angaben für das 4. Quartal 2017). Die geringen Integrationschancen von Lang-

zeitarbeitslosen sind demnach auch Folge eines Missverhältnisses zwischen den 

Qualifikationsanforderungen der offenen Stellen und den Qualifikationsvoraussetzun-

gen der Langzeitarbeitslosen. Bei andauernder Arbeitslosigkeit kann es zudem zu 

einer Entwertung oder gar einem Verlust der einmal erworbenen Kenntnisse kom-

men.  

Lange Zeiten der Erwerbslosigkeit stellen daher per se eine hohe Hürde am Arbeits-

markt dar, da sie von Betrieben als ein Signal für mangelnde Beschäftigungsfähigkeit 

interpretiert werden können. Im Jahr 2016 gaben in einer repräsentativen Betriebs-

befragung 44 Prozent aller Betriebe an, dass sie langzeitarbeitslose Bewerber im Ein-

stellungsprozess berücksichtigen würden. Die Chancen langzeitarbeitsloser Bewer-

ber, im Einstellungsprozess berücksichtigt zu werden, sind allerdings während der 

letzten Jahre beständig gestiegen (Rebien und Rothe 2018; Abb. 4).  

Die überwiegende Mehrheit (90%) der Langzeitarbeitslosen wird im Rechtskreis 

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) betreut. Die Zahl der erwerbsfähigen Grund-

sicherungsbeziehenden ist jedoch mit knapp 4,4 Millionen im Jahr 2017 deutlich hö-

her als die Zahl der Langzeitarbeitslosen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
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2018c). Circa 2,8 Millionen waren Langzeitleistungsbeziehende, das heißt mit einem 

Leistungsbezug in mindestens 21 der letzten 24 Monate (Statistik der Bundesagentur 

für Arbeit 2018d).  

Längere Bezugszeiten sind in der Grundsicherung weit verbreitet: Im Juni 2011 hatte 

knapp die Hälfte aller nicht erwerbstätigen Leistungsbeziehenden im Alter von 25 bis 

60 Jahren seit 2005Leistungen bezogen. Ein fast genauso hoher Anteil konnte keine 

Zeiten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vorweisen (siehe Abbildung 2). 

Mit der Dauer des Leistungsbezugs nimmt die Wahrscheinlichkeit, in eine sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung überzugehen, deutlich ab.  

Abbildung 2: Kumulierte Dauern des Arbeitslosengeld-II-Bezugs,  

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sowie der  

Arbeitslosigkeit/Arbeitsuche 

Mitte Januar 2005 bis Mitte Juni 2011, Anteile in Prozent 

 

 

Quelle: Lietzmann et al. 2018. 

 

Allerdings wirken sich lange Zeiten ohne Beschäftigung deutlich negativer auf die Be-

schäftigungschancen aus als lange Zeiten im Leistungsbezug (Lietzmann et al. 2018). 

Dabei ist es nicht relevant, ob man in Zeiten ohne Beschäftigung als arbeitslos regis-

triert war (Lietzmann et al. 2018). Leistungsbeziehende sind häufig nicht arbeitslos 

gemeldet – im Jahr 2017 war mit circa 38 Prozent ein gutes Drittel als arbeitslos re-

gistriert (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018b).  

Neben der Arbeitslosigkeit spielen für einen langen Leistungsbezug andere Risiken 

eine Rolle. So sind Alleinerziehende besonders lange im Leistungsbezug, und Kin-
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derbetreuungsaufgaben bedeuten in der Regel für Mütter niedrigere Beschäftigungs-

chancen (Lietzmann 2016b; Beste und Trappmann 2016). Dies weist auf Probleme 

bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hin oder auf eine häusliche Arbeitsteilung, 

die zu Lasten der Beschäftigungschancen der Frau geht, und nicht zwingend auf feh-

lende Arbeitsmarktchancen der Mutter selbst. Auch Personen, die Angehörige pfle-

gen, gelingt eine Erwerbsintegration seltener (Hohmeyer und Kopf 2018).  

Der Haushaltskontext ist für die Überwindung des Leistungsbezugs auch im Hinblick 

auf die Art einer aufgenommenen Beschäftigung relevant. Im Jahr 2017 waren mit 

circa 1,2 Millionen rund ein Viertel aller Leistungsbeziehenden bereits erwerbstätig. 

Die Mehrheit der erwerbstätigen Leistungsbeziehenden arbeitet im Niedriglohnbe-

reich und zu geringen Wochenarbeitszeiten (Bruckmeier et al. 2017). Bei circa 

140.000 Vollzeitbeschäftigten dürfte häufig der Verdienst nicht ausreichen, um die 

Bedürftigkeit der Familie zu verhindern. Jährlich gibt es zudem rund eine Million sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigungsaufnahmen von Leistungsbeziehenden, wo-

bei die Hälfte nicht zur Beendigung der Bedürftigkeit führt (Bruckmeier und Hohmeyer 

2018). Lange Leistungsbezugsdauern schließen vorübergehende Phasen der Er-

werbstätigkeit also nicht aus. 

3 Stellungnahme zum Teilhabechancengesetz 

Das Teilhabechancengesetz besteht aus zwei Maßnahmen. Die Maßnahme „Einglie-

derung von Langzeitarbeitslosen“ (§ 16e SGB II) beinhaltet einen für die Dauer von 

zwei Jahren gewährten Lohnkostenzuschuss für Langzeitarbeitslose. Die „Teilhabe 

am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II) ist eine Maßnahme öffentlich geförderter Beschäfti-

gung für einen sehr arbeitsmarktfernen Personenkreis, die ihrer Zielsetzung und Aus-

gestaltung nach dem Ansatz des Sozialen Arbeitsmarktes entspricht.  

Zum Lohnkostenzuschuss nach § 16e SGB II hat das IAB bislang keine Stellung-

nahme vorgelegt, zu den Chancen und Risiken eines Sozialen Arbeitsmarktes hat 

sich das IAB dagegen, gestützt auf die Untersuchungsergebnisse vergleichbarer För-

dermaßnahmen, in mehreren Veröffentlichungen und Stellungnahmen geäußert.  

3.1 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II) 

Zu diesem Aspekt des Teilhabechancengesetzes kann nur eine vorsichtige und vor-

läufige Bewertung erfolgen. Es handelt sich, wie auch der Titel nahelegt, dem Cha-

rakter nach um einen Eingliederungszuschuss (EGZ). Der Gesetzgeber will damit ei-

nen finanziellen Anreiz setzen, Langzeitarbeitslose einzustellen, wobei die Maß-

nahme sich vom EGZ nach § 88 des Dritten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB III) durch 

die längere Laufzeit (24 statt bis zu 12 Monate, bei Über-50-Jährigen bis zu 36 Mo-

nate) sowie einen höheren Lohnkostenzuschuss in Höhe von 75 Prozent im ersten 

und 50 Prozent im zweiten Jahr statt bis zu 50 Prozent des Arbeitsentgelts unter-

scheidet. Für schwerbehinderte Personen sehen die Regelungen des EGZ Förder-

dauern von bis zu 24 Monaten (und in Ausnahmefällen längere Förderdauern) sowie 

eine Höhe von bis zu 70 Prozent des Arbeitsentgelts vor.  
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Anders als beim herkömmlichen EGZ sollen durch die Neuregelung sozialversiche-

rungspflichtige Arbeitsverhältnisse ohne Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geför-

dert werden. Dadurch wird vermieden, dass durch eine Förderung im Rahmen des 

§ 16e SGB II Personen in den Rechtskreis des SGB III übergehen und damit die Mög-

lichkeit eines „Verschiebebahnhofs“ entsteht. 

Darüber hinaus sehen die Regelungen in § 16e SGB II andere Förderkriterien als der 

EGZ vor. Zugunsten einer einheitlichen Förderhöhe wird zum einen auf die Feststel-

lung und gegebenenfalls die Anpassung der individuellen Minderleistung verzichtet. 

Dadurch werden die bürokratischen Aufwände der Förderung reduziert, was sie – wie 

vom Gesetzgeber beabsichtigt – für privatwirtschaftliche Arbeitgeber attraktiver ma-

chen könnte. Inwieweit dadurch unbeabsichtigt Anreize für die Förderung arbeits-

marktnäherer Leistungsberechtigter gesetzt werden, bleibt abzuwarten. Zum anderen 

sehen die Regelungen die Möglichkeit der beschäftigungsbegleitenden Betreuung 

der Geförderten vor, um das Beschäftigungsverhältnis der mutmaßlich arbeitsmarkt-

fernen Klientel zu stabilisieren.  

Zudem wird eine Vollzeitbeschäftigung (die im „alten“ § 16e nicht festgeschrieben, 

aber im Modellprojekt Nordrhein-Westfalen faktisch die Regel war) nun ausdrücklich 

nicht als Regelfall für die Förderung festgeschrieben. Stattdessen müssen die geför-

derten Beschäftigungsverhältnisse lediglich über geringfügige Beschäftigung hinaus-

gehen. 

Eine wichtige Frage für die Evaluation der Förderung nach § 16e SGB II wird daher 

in der Klärung des Verhältnisses des § 16e SGB II zum EGZ nach § 88 SGB III be-

stehen: Welchen zusätzlichen Nutzen hat diese Förderung? Ist eine Förderdauer von 

zwei Jahren notwendig oder wäre es nicht besser, mit einer an den Einzelfall anpass-

baren Dauer von bis zu zwei Jahren zu arbeiten? Würden Betriebe Personen (und 

wenn ja, welche) zu diesen Konditionen eher einstellen als mit dem EGZ des SGB III 

oder der Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e SGB II in der aktuellen Fas-

sung)? Darüber hinaus ist von besonderem Interesse, ob – wie vom Gesetzgeber 

beabsichtigt – tatsächlich „Personen mit längerer Dauer der Langzeitarbeitslosigkeit“ 

gefördert werden oder ob doch vermehrt arbeitsmarktnähere Leistungsberechtigte 

zum Zuge kommen. 

Es erscheint zunächst einmal angemessen, mit der Maßnahme „Eingliederung von 

Langzeitarbeitslosen“ eine weitere Möglichkeit zu schaffen, um im SGB II Beschäfti-

gungsverhältnisse zu fördern, die vergleichsweise nahe an regulärer Beschäftigung 

sind. Das IAB hatte mehrfach kritisiert, dass trotz der weiterhin schwierigen Beschäf-

tigungssituation arbeitsmarktferner Langzeitarbeitsloser die öffentlich geförderte Be-

schäftigung nach dem Jahr 2010 zu stark zurückgefahren wurde (zum Beispiel Beste 

et al. 2017, Hohmeyer und Moczall 2016). Eine Nähe der geförderten Tätigkeiten zu 

regulärer Beschäftigung kann dazu beitragen, dass die Förderung für arbeitsmarkt-

ferne Geförderte zum Sprungbrett in den allgemeinen Arbeitsmarkt wird. 
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Durch die Dauer der Förderung, die weite Fassung des Arbeitszeitmodells und die 

begleitende Betreuung bestehen gute Aussichten, dass die geförderten Beschäfti-

gungsverhältnisse nicht aufgrund einer Überforderung einzelner Geförderter abge-

brochen werden müssen. Während der auch im SGB II einsetzbare Eingliederungs-

zuschuss des SGB III sich an Personen richtet, die unmittelbar eine gewisse Produk-

tivität mitbringen und nach einem Jahr in der Lage sein sollten, eine ungeförderte 

Beschäftigung auszuüben, ermöglicht die geplante Revision der Förderung nach 

§ 16e SGB II einen weicheren Übergang. Er könnte somit für eine etwas arbeitsmarkt-

fernere Klientel in Frage kommen als ein EGZ. 

Dadurch, dass die Zielgruppe sehr weit definiert ist und lediglich eine zweijährige Ar-

beitslosigkeitsdauer für eine Förderung erforderlich ist, bestehen jedoch Risiken. Es 

könnten in größerem Umfang Personen gefördert werden, für die eigentlich der EGZ 

gedacht ist (der allerdings im Hinblick auf die Dauer der Arbeitslosigkeit nicht be-

schränkt ist), oder die in absehbarer Zeit auch ohne Förderung eine Erwerbsarbeit 

aufnehmen würden. Die Kombination aus einer weiten Zielgruppe und einer großzü-

gigen Förderung könnte zudem die Gefahr von Mitnahmeeffekten erhöhen. Weiterhin 

könnten wettbewerbsfähigere Arbeitslose durch geförderte Arbeitslose verdrängt wer-

den. Schließlich könnten Betriebe, die produktive Personen mit Förderung einstellen, 

dadurch einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Inwieweit diese Risiken in der Praxis zum 

Tragen kommen, ist im Rahmen der Evaluation durch eine genaue Beobachtung der 

Zuweisungsprozesse und der Verhandlungen mit potenziellen Arbeitgebern zu klä-

ren. 

Eine Förderdauer von zwei Jahren bei einer nicht sehr strikten Abgrenzung der Ziel-

gruppe birgt das Risiko eines Einsperreffekts, ist im Hinblick auf eine Verbesserung 

der Integrationschancen nicht erforderlich (Hohmeyer und Wolff 2010) und möglich-

erweise sogar schädlich (zum Beispiel Caliendo et al. 2008, IAW und ISG 2013). Da 

es sich beim § 16e SGB II primär um ein Instrument zur Steigerung der Beschäfti-

gungsfähigkeit handelt, spricht die Evidenz erstens dafür, auch kürzere Förderdauern 

vorzusehen. Zweitens sollte die Zuweisung in die Förderung durch die Fachkräfte der 

Jobcenter sicherstellen, dass nur Personen mit recht geringen Eingliederungschan-

cen gefördert werden. Für arbeitsmarktnähere Personen aus der Zielgruppe dürfte 

eher ein Eingliederungszuschuss geeignet sein. 

Auf Basis des Gesetzestextes lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt die Empfehlung aus-

sprechen, die scheinbar widersprüchliche Differenz zum Eingliederungszuschuss zu 

beseitigen, die in einer großzügigeren Förderung bei gleichzeitig erleichterten Zu-

gangskriterien besteht. Dies könnte durch die Feststellung einer arbeitsplatzbezoge-

nen Minderleistung und das Vorschalten von Fördermaßnahmen erfolgen, die über 

die reguläre Beratung und Vermittlung hinausgehen. Unabdingbar ist jedoch, dass es 

sich bei dem geplanten Instrument, wie es auch der aktuelle Gesetzentwurf vorsieht, 

um eine Ermessens- und nicht um eine Pflichtleistung der Arbeitsförderung handeln 

sollte. Hinsichtlich der begleitenden Betreuung ist zu empfehlen, das Coaching mög-
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lichst frühzeitig, also vor Beginn der Beschäftigung, beginnen zu lassen, um antizi-

pierte Probleme schon vor der Arbeitsaufnahme angehen zu können und die Herstel-

lung eines Vertrauensverhältnisses zu erleichtern (ISG und IAW 2017). 

3.2 Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) 

Der Begriff des Sozialen Arbeitsmarktes bezeichnet einen arbeitsmarktpolitischen An-

satz, der sich an arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose richtet, die aufgrund gesund-

heitlicher Probleme oder sonstiger Einschränkungen ihrer Beschäftigungsfähigkeit 

mittel- bis langfristig keine realistischen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. 

Mithilfe der öffentlichen Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung soll 

der Soziale Arbeitsmarkt ihnen eine längerfristige Erwerbsbeteiligung und die darüber 

vermittelten sozialen Teilhabechancen ermöglichen. 

Das IAB hat die Einrichtung eines Sozialen Arbeitsmarktes mehrfach als angemessen 

bezeichnet (zuletzt Kupka et al. 2018). Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, 

dass es aufgrund der geringen Schwelle für die sozialrechtliche Feststellung einer 

Erwerbsfähigkeit (drei Stunden pro Tag) eine relevante Gruppe von Leistungsberech-

tigten gibt, die kaum eine Chance auf einen Übergang in reguläre Beschäftigung ha-

ben. Bei einer solchen Maßnahme geht es der Zielgruppe entsprechend auch nicht 

vorrangig um eine Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt, sondern um die Siche-

rung von Teilhabe, die ebenfalls ein Ziel des SGB II darstellt. Aus Sicht des IAB wäre 

die Einführung der Maßnahme „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ somit eine nachvollzieh-

bare Reaktion auf die Verfestigungstendenzen im Bereich der Langzeitarbeitslosig-

keit und der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Bruckmeier et al. 2015).  

Die Evaluation des – im Jahr 2012 abgeschafften – Beschäftigungszuschusses (vor-

mals § 16e SGB II) sowie Studien zu verschiedenen Modellprojekten zeigen, dass 

sich geförderte Beschäftigung tatsächlich positiv auf die wahrgenommene soziale 

Teilhabe der Geförderten auswirkt (ISG et al. 2011, Christoph et al. 2015, Ramos 

Lobato 2017). Dabei erweist sich die formelle Ähnlichkeit zu regulärer Erwerbsarbeit 

als wichtige Erfolgsbedingung. So geht geförderte Beschäftigung dann mit einem hö-

heren Teilhabeerleben einher, wenn die Teilnahme an der Maßnahme freiwillig ist, 

die Beschäftigung einen höheren Stundenumfang aufweist und für einen längeren 

Zeitraum gefördert wird. Weitere teilhabefördernde Aspekte sind die Möglichkeit, die 

eigene Leistungsfähigkeit zeigen zu können, die Form und die Höhe der Vergütung 

sowie die zumindest temporäre Überwindung der Abhängigkeit von Arbeitslosengeld-

II-Leistungen. 

Bei der Einrichtung eines Sozialen Arbeitsmarktes ist es von großer Bedeutung, dass 

die Zielgruppe auf besonders arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose beschränkt wird. 

Andernfalls können Anreize für das sogenannte „Creaming“ entstehen. Dieses führt 

wiederum zu Einsperreffekten, wie sie in der Evaluation des Beschäftigungszuschus-

ses festgestellt wurden. In einer aktuellen Studie zu den Eigenschaften einer mögli-

chen Zielgruppe hat das IAB festgestellt, dass die im Gesetzentwurf festgelegten Kri-
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terien (mindestens sieben Jahre Leistungsbezug und dabei geringe Erwerbsbeteili-

gung) im Großen und Ganzen geeignet sind, eine arbeitsmarktferne Zielgruppe zu 

definieren (Lietzmann et al. 2018).  

Lietzmann et al. (2018) untersuchten die Determinanten der Eingliederungswahr-

scheinlichkeit von nicht erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Al-

ter von 25 bis 60 Jahren, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen: Zu den Perso-

nen mit den geringsten Übergangswahrscheinlichkeiten in versicherungspflichtige 

Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt innerhalb eines Drei-Jahres-Zeitraums gehö-

ren vor allem diejenigen mit langen Dauern des Leistungsbezugs und geringer Er-

werbsbeteiligung. Außerdem hat die überwältigende Mehrheit mit sehr geringen Ein-

gliederungswahrscheinlichkeiten ein Lebensalter von über 55 Jahren. Geringere Qua-

lifikationen sind in der Gruppe mit den niedrigsten Beschäftigungschancen überreprä-

sentiert, aber nicht im selben Umfang wie Personen mit einem hohen Lebensalter. 

Wenn die Zuweisung in die Maßnahme gewährleistet, dass tatsächlich nur sehr ar-

beitsmarktferne Leistungsberechtigte gefördert werden, dann ist auch gewährleistet, 

dass die Maßnahme eine Rückkehr in reguläre Beschäftigung nicht erschwert. Denn 

wenn sich dieses zeigen würde, wäre das ein sicheres Zeichen dafür, dass die Ziel-

gruppe zumindest zum Teil verfehlt wurde. 

Weiterhin ist es wichtig, Perspektiven für solche Personen vorzuhalten, die sich in 

einer solchen Maßnahme unerwartet gut entwickeln. Hier kann eine Beratung der Be-

troffenen – neben der ohnehin vorgesehenen Begleitung durch Jobcoaches – dazu 

beitragen, Perspektiven über die Maßnahme hinaus zu entwickeln und soweit wie 

möglich eine Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  

Förderdauern von bis zu fünf Jahren und eine reguläre Entlohnung können einen Bei-

trag zur Verbesserung von Teilhabechancen leisten, während die hohen Fördersätze 

– wie im Gesetzentwurf vorgesehen – dafür zentral sind, besonders arbeitsmarktfer-

nen Personen mit einem eingeschränkten Leistungsvermögen überhaupt diese Chan-

cen zu eröffnen. Inwieweit hohe Fördersätze am Mindestlohn oder an Tariflöhnen an-

setzen sollen, hängt davon ab, in welchem Umfang den Geförderten diese Chancen 

auch in Betrieben mit einer Tariflohnbindung eröffnet werden sollen. 

Trotz der grundsätzlich positiv zu bewertenden Regelungen des Gesetzentwurfs zum 

§ 16i SGB II durch das IAB gibt es bei der konkreten Ausgestaltung einige Verbesse-

rungspotenziale. So können trotz der restriktiven Definition auch Personen teilnah-

meberechtigt sein, die durchaus Chancen auf eine reguläre Beschäftigung haben. 

Man denke etwa an Alleinerziehende mit einem Berufsabschluss, die weniger wegen 

einer eingeschränkten Beschäftigungsfähigkeit, sondern wegen Kinderbetreuungs-

aufgaben und eingeschränkten Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf längerfristig Leistungen der Grundsicherung beziehen. Zusätzlich wünschenswert 

wäre daher die Aufnahme eines Passus, dass nach Einschätzung der Jobcenter eine 

Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt voraussichtlich innerhalb der nächsten 
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24 oder 36 Monate ohne die Förderung für eine bestimmte Person voraussichtlich 

nicht aufgenommen werden wird. Sinnvoll wäre auch eine höhere Altersuntergrenze 

als 25 Jahre, da bei jungen Erwachsenen vorrangig Qualifizierungsinstrumente ein-

gesetzt werden sollten.  

Umgekehrt wäre auch eine Härtefallregelung überlegenswert, die den Zugang zum 

Sozialen Arbeitsmarkt unabhängig von der bisherigen Länge der Arbeitslosigkeit er-

möglicht, wenn ein besonderes gravierendes Ereignis – zum Beispiel ein Unfall oder 

eine schwere Krankheit – eingetreten ist, das mit hoher Sicherheit zum langfristigen 

Verbleib in Arbeitslosigkeit führt. Betroffene Personen müssten unter Umständen an-

sonsten sehr lang auf die Zugangsberechtigung warten.  

Um Creaming-Effekten vorzubeugen, sollten weiterhin keine Vorgaben hinsichtlich 

der Zahl der Geförderten gemacht werden. Auch wenn laut Koalitionsvertrag in der 

Legislaturperiode bis zu 150.000 langzeitarbeitslose Leistungsberechtigte gefördert 

werden sollen, sollte diese Zahl nicht zum Maßstab des Erfolgs gemacht werden. Viel 

wichtiger wären sorgfältige Zuweisungsprozesse, die die Passung der ausgewählten 

Personen zu den Intentionen des Instruments sichern. Es ist denkbar, dass bei der 

Zuweisung die Beschäftigungsfähigkeit von Geförderten unterschätzt wird. Oder Ge-

förderte mit langen Förderdauern können ihre anfänglich geringe Beschäftigungsfä-

higkeit infolge der Förderung deutlich steigern. In beiden Fällen wäre es möglich, dass 

die Geförderten schließlich für eine Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung in Frage 

kommen.  

In diesen Fällen kann zwar nach § 16i (6) SGB II die Förderung beendet werden, den-

noch sollte in Anbetracht langer Förderdauern von bis zu fünf Jahren auch klargestellt 

werden, wie und in welchen zeitlichen Abständen überprüft wird, ob die Beschäfti-

gungsfähigkeit von Personen dafür hinreichend hoch ist. Soweit sehr arbeitsmarkt-

ferne Personen gefördert werden, sollte allerdings nicht davon ausgegangen werden, 

dass ein großer Teil der Geförderten in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert 

werden kann. Für sie sollte vor allem eine verbesserte Teilhabe als Ziel im Mittelpunkt 

stehen. 

Schließlich gilt es zu bedenken, dass ein Teil der Leistungsberechtigten des SGB II 

aufgrund erheblicher gesundheitlicher Einschränkungen selbst den Anforderungen 

geförderter Beschäftigung nicht gewachsen sein dürfte. Auch wenn die nicht erwerb-

stätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Alter von 25 bis 60 Jahren, die dem 

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber zu den 10 Prozent mit den geringsten Über-

gangschancen gehören, eine Größenordnung von etwa 200.000 Personen repräsen-

tieren (Lietzmann et al. 2018), kommt möglicherweise nur ein kleinerer Teil von ihnen 

für eine Förderung in Frage.  
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3.3 Beschäftigungsbegleitende Beratung und Betreuung 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird eine „ganzheitliche beschäftigungsbe-

gleitende Betreuung“ vorgesehen. Offenbar besteht ein Konsens über den Bedarf zu-

sätzlicher Förderung der Zielgruppe. Beschäftigungsbegleitende Betreuung und Un-

terstützung durch sogenannte Job-Coaches sind Elemente von arbeitsmarkt- und so-

zialpolitischen Zielgruppenprogrammen, die sich in einem Prozess der Etablierung 

befinden. Sowohl in Modellprojekten auf Landesebene zur öffentlich geförderten Be-

schäftigung in Nordrhein-Westfalen (Bauer et al. 2016a, Bauer et al. 2016b, Bauer 

2018) und Baden-Württemberg (Fertig et al. 2017) als auch beim „ESF-

Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach 

dem SGB II auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ (ISG und IAW 2018) wurden sie im-

plementiert.  

Der Grundgedanke ist dabei zum einen, dass alle positiven Effekte der Programme 

davon abhängen, dass die Teilnahme der Geförderten stabil bleibt und vorzeitige Ab-

brüche vermieden werden. Insbesondere bei Programmen mit langer Dauer gilt, dass 

die angestrebten Effekte sich nur bei längerer Programmteilnahme entfalten können. 

Die Betreuung zielt also auf die Stabilisierung des geförderten Beschäftigungsverhält-

nisses. Stabilisierungsbedarf ergibt sich aufgrund der besonderen Merkmalen der 

Zielgruppe, zum Beispiel einer erhöhten Irritierbarkeit und Vulnerabilität gegenüber 

betrieblichen und außerbetrieblichen Anforderungen. Diese gehen zum Teil aus der 

langen vorausgehenden Arbeitslosigkeit hervor (Entwöhnung von regelmäßiger Er-

werbsarbeit, hierarchischen Betriebsstrukturen, fehlende Tagesstruktur, Armut, Woh-

nungsprobleme etc.), sind zum Teil aber auch biographisch und erwerbshistorisch 

bedingt und betreffen die Person sowie die außerbetriebliche Lebensführung.  

Evaluationen zum Einsatz beschäftigungsbegleitender Unterstützung durch Jobcoa-

ches (siehe oben) zeigen, dass deren Leistungen zum einen in Formen der Krisenin-

tervention und der Notfallhilfe bestehen. Zum anderen zielt deren Einsatz auf Lern- 

und Veränderungsprozesse, die nicht nur die unmittelbare betriebliche Integration be-

treffen, sondern auch die privaten Lebensbedingungen und die außerbetriebliche Le-

bensweise. Das kann dazu beitragen, die Chancen für eine spätere Integration in den 

Arbeitsmarkt zu erhöhen. Dabei kommen gleichermaßen klientenbezogene Kompe-

tenzen wie Fähigkeiten im Umgang mit dem Organisationssystem des Wohlfahrts-

staats zur Geltung, indem zum Beispiel aufgrund einzelfallspezifischer Diagnostik ein 

Transfer zu einschlägigen institutionellen Hilfen ermöglicht oder auch eigenständig 

interveniert wird.  

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung sind die für ein funktionierendes Beratungs- 

und Betreuungsverhältnis zwischen Beschäftigtem und Jobcoach zentralen Elemente 

enthalten. Das gilt für die Zugänge zum Betrieb, die Möglichkeit innerhalb der Arbeits-

zeit zu beraten, für einen möglichst frühen Beratungsbeginn sowie für die Kopplung 

von Krisenintervention mit der Initiierung von Lernprozessen im Lebensumfeld der 

Klienten.  



IAB-Stellungnahme 10/2018 18 

Der Gesetzentwurf regelt explizit keine formale Qualifikation für die Jobcoaches, son-

dern setzt lediglich einen dem Niveau 6 des deutschen Qualifikationsrahmens ent-

sprechenden Berufsabschluss voraus sowie mindestens eine zweijährige, inhaltlich 

aber beliebige Berufserfahrung. Letztlich ist die Eignungsbeurteilung des zuständigen 

Jobcenters entscheidend. Das angedeutete Aufgabenspektrum der Jobcoaches hat 

demgegenüber tendenziell ein Anforderungsprofil, das dem der Sozialen Arbeit ent-

spricht. Während in den Jobcentern fraglos Kompetenz mit Blick auf das Organisati-

onssystem des Wohlfahrtsstaats vorliegt und im Interesse der Beschäftigten nutzbar 

gemacht werden kann, ist fraglich, ob dies auch für die im engeren Sinne klientenbe-

zogenen Aufgaben und für die Selbstkompetenz hinsichtlich Einzelfalldiagnostik, Hil-

feplanung und Methodik der Intervention gelten kann. Aus dieser Perspektive ist die 

Formulierung im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „sozialpädagogische Be-

gleitung“ einschlägiger. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält in Teil B, zu Absatz 6, den Hinweis, 

dass die Verweigerung der Teilnahme an der ganzheitlichen beschäftigungsbeglei-

tenden Beratung ein Grund für die Beendigung der Förderung sein kann. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass für den Erfolg der Beratungsarbeit einerseits Verbindlichkeit 

von großer Bedeutung ist, vor allem wenn es um die kontinuierliche Bearbeitung von 

Problemen geht, in deren Verlauf es immer wieder zu Krisen kommen kann. Anderer-

seits haben Evaluationen aber auch gezeigt, dass es zahlreiche Geförderte gibt, die 

weder objektiv noch subjektiv Beratungsbedarf haben und für die ein Zwang zur Be-

ratung die Teilhabeeffekte mindern würde, die aus ihrer Wahrnehmung resultieren, 

einer „ganz normalen Arbeit“ nachzugehen. Insofern ist es empfehlenswert, Bera-

tungsleistungen nur bei tatsächlichem Bedarf zu erbringen und nicht als Standardan-

gebot, von dem es keine begründeten Ausnahmen gibt. Das gehört freilich in den 

Entscheidungsspielraum der Jobcoaches.  

3.4 Finanzierung durch Passiv-Aktiv-Transfer 

Zur Finanzierung des § 16i SGB II sollen dem Gesetzentwurf des Teilhabechancen-

gesetzes zufolge die Voraussetzungen für die Einführung eines Passiv-Aktiv-Trans-

fers geschaffen werden. Auch die Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 

der Fraktion Die Linke sehen diese Finanzierungsform vor. Dem liegt der Gedanke 

zugrunde, dass durch den Einsatz öffentlich geförderter Beschäftigung passive Leis-

tungen eingespart werden, die dann für die Finanzierung der Förderung bereitgestellt 

werden können. Das IAB hat in der Vergangenheit bereits mehrfach zum Thema Pas-

siv-Aktiv-Transfer zur Finanzierung öffentlich geförderter Beschäftigung Stellung ge-

nommen (Bellmann et al. 2011, Kupka und Wolff 2013a, Bruckmeier et al. 2018). Auf 

einige wichtige Aspekte dieser Stellungnahmen wird hier eingegangen, ohne wörtli-

che Übernahmen eigens zu kennzeichnen. 

Für arbeitsmarktpolitische Instrumente sollte eine verlässliche Finanzierung über den 

Eingliederungstitel vorgesehen werden, sodass die arbeitsmarktpolitische Hand-

lungsfähigkeit der Jobcenter nicht beeinträchtigt wird. Das IAB beurteilt einen Passiv-

Aktiv-Transfer zur Finanzierung einer ausgewählten Maßnahme aufgrund seiner 
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Fehlanreize kritisch. Denn ein solches Modell schafft Anreize, einen Zugang von Per-

sonen in geförderte Beschäftigung zu ermöglichen, obwohl eine Förderung durch an-

dere, nicht durch einen Passiv-Aktiv-Transfer begünstigte Instrumente individuell 

sinnvoller wäre und im Einzelfall an Finanzierungsengpässen für andere Instrumente 

scheitern könnte. Nicht allein durch den Einsatz öffentlich geförderter Beschäftigung 

kann eine Einsparung passiver Leistungen erzielt werden, sondern auch durch an-

dere arbeitsmarktpolitische Förderinstrumente, für die kein Passiv-Aktiv-Transfer vor-

gesehen wird. Die Einsparungen bei passiven Leistungen könnten unmittelbar eintre-

ten, wie bei einer Förderung durch Eingliederungszuschüsse. Sie könnten aber auch 

erst in der Zukunft eintreten, wenn beispielsweise infolge einer Förderung der beruf-

lichen Weiterbildung Personen nach Abschluss der Förderung höhere Eingliede-

rungschancen, höhere Löhne und eine stabilere Eingliederung in Erwerbsarbeit er-

zielen. Wenn also eine Finanzierung über einen Passiv-Aktiv-Transfer erwogen wird, 

müsste das nicht alleine für ausgewählte Instrumente der öffentlich geförderten Be-

schäftigung möglich sein. 

Beim Passiv-Aktiv-Transfer ist zudem zu bedenken, dass die Einsparungen von pas-

siven Leistungen schwer einzuschätzen sind. Neben direkten Förderkosten und di-

rekten Einsparungen existieren auch indirekte und für die Jobcenter nicht quantifizier-

bare Kosten oder Einsparungen. Hätte ein Teil der Geförderten beispielsweise auch 

ohne die Förderung eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, dann läge für diese Perso-

nen unter Umständen gar keine unmittelbare Einsparung vor. Würden durch die ge-

förderten Arbeitsverhältnisse andere Arbeitsverhältnisse verdrängt und dadurch an-

dere Personen als die Geförderten für längere Zeit auf passive Leistungen angewie-

sen, kann das ebenfalls die Einsparungen schmälern. Nach dem Abschluss von Teil-

nahmen könnten außerdem abhängig von deren Erfolg oder Misserfolg weitere Ein-

sparungen und Steuer- und Abgabenmehreinnahmen oder zusätzliche Ausgaben für 

Transferleistungen und weitere Fördermaßnahmen sowie Mindereinnahmen entste-

hen. Die Nettoeinsparung wäre weder auf aggregierter Ebene noch auf Jobcenter-

ebene ohne Weiteres zu ermitteln. Dazu müssten in regelmäßigen Abständen detail-

lierte und komplexe Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden. 

Schließlich ist zu beachten, dass nicht alle mit einer Förderung verbundenen (poten-

ziellen) Kosten- und Einnahmekomponenten bei den Jobcentern, sondern bei ande-

ren Gebietskörperschaften oder öffentlichen Kassen, insbesondere der Sozialversi-

cherung auftreten. 

4 Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen 
durch einen Sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen (Antrag 
Bündnis 90/Die Grünen) 

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die Bundesregierung in ihrem 

Antrag vom Januar 2018 auf, ein arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Förderung 

der Erwerbsbeteiligung und – darüber vermittelt – der „gesellschaftlichen Teilhabe“ 

von langzeitarbeitslosen Menschen zu schaffen (Bundestagsdrucksache 19/591). 
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Diese Ergänzung des Förderinstrumentariums wird mit dem Verweis auf die weitrei-

chende sozialintegrative Funktion begründet, die Erwerbsarbeit in der gegenwärtigen 

Gesellschaftsordnung erfüllt. Neben ihrem Beitrag zur Existenzsicherung eröffne sie 

den Arbeitenden zugleich „Teilhabe, gesellschaftliche Anerkennung und soziale Kon-

takte“. Entsprechend problematisch ist, dass ein Teil der erwerbsfähigen Leistungs-

berechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende langfristig keinen Zugang zur 

Erwerbsarbeit und den darüber vermittelten Teilhabechancen findet. Abhilfe soll das 

im Antrag benannte Förderinstrument schaffen, indem langzeitarbeitslosen Men-

schen mit Hilfe öffentlich geförderter Beschäftigung der Zugang zum Arbeitsleben er-

möglicht werden soll. 

Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen liegt damit eine ähnliche gelagerte 

Problemdiagnose zugrunde wie dem „Teilhabechancengesetz“ der Bundesregierung. 

So betont auch die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf, dass das neu zu schaf-

fende Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II) vor allem die „Teilha-

bechancen“ (Bundestagsdrucksache 19/4725, S. 10) von arbeitsmarktfernen Leis-

tungsberechtigten verbessern soll. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des För-

derinstruments setzt der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Teil andere 

Akzente. Diese werden nachfolgend kommentiert. 

4.1 Definition der Zielgruppe 

Den Sozialen Arbeitsmarkt allein auf solche Personen zu begrenzen, die keine rea-

listischen Beschäftigungschancen aufweisen, erachtet das IAB als sinnvoll. Seiner 

Konzeption nach war und ist der Soziale Arbeitsmarkt stets als arbeitsmarktpolitische 

Ultima Ratio gedacht.  

Allerdings ist das vorgeschlagene Kriterium zur Abgrenzung dieses Personenkreises 

(Arbeitslosigkeitsdauer von mindestens 24 Monaten) im vorliegenden Antrag zu weit 

gefasst, um die Zuweisung von Leistungsberechtigten zuverlässig auszuschließen, 

die noch Chancen auf eine reguläre Arbeitsstelle haben. Dies wird bereits daran deut-

lich, dass dieses Kriterium im Jahresdurchschnitt 2017 auf knapp eine halbe Million 

Leistungsberechtigte zutraf (DataWareHouse der Statistik der Bundesagentur für Ar-

beit). Für diese Einschätzung spricht weiterhin, dass Leistungsberechtigte mit sehr 

geringen Beschäftigungschancen im Mittel wesentlich längere Zeiten registrierter Ar-

beitslosigkeit aufweisen als zwei Jahre (Lietzmann et al. 2018).  

Insofern wird eine engere statistische Abgrenzung der Zielgruppe empfohlen, die sich 

am Vorschlag des „Teilhabechancengesetzes“ der Bundesregierung für den geplan-

ten § 16i SGB II orientiert (siehe Abschnitt 2.2) Gleichzeitig sollte stets eine Progno-

seentscheidung der Integrationsfachkräfte der Jobcenter bei der Auswahl geeigneter 

Förderkandidatinnen und -kandidaten einbezogen werden. 

4.2 Ziel des Sozialen Arbeitsmarkts 

Die Verbesserung sozialer Teilhabe durch geförderte Beschäftigung bildet das Kern-

ziel des Sozialen Arbeitsmarktes. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Freiwilligkeit 



IAB-Stellungnahme 10/2018 21 

der Förderung – wie im Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vorgeschlagen – eine 

wichtige Voraussetzung. So haben Befragungen von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Arbeitsgelegenheiten gezeigt, dass sie die sozialintegrativen Folgen dieser 

Maßnahme deutlich schlechter beurteilen, wenn sie diese aufgrund einer expliziten 

Anordnung des Jobcenters aufgenommen haben, als wenn sie freiwillig daran teil-

nehmen (vgl. Christoph et al. 2015, S. 4).  

Gleiches gilt für den Vorschlag, dass die Förderung längerfristig angelegt sein soll. 

Dies belegt die Evaluation des Beschäftigungszuschusses (ISG et al. 2011, S. 196 f.). 

Allerdings bleibt der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in dieser Hinsicht 

vage. Eine konkrete Dauer der Förderung wird jedenfalls nicht genannt. Das IAB emp-

fiehlt, die Förderung in längere Abschnitte zu unterteilen, um regelmäßig die Förder-

voraussetzungen überprüfen zu können. Bei einer etwaigen, in diesem Zuge festge-

stellten Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit sollten Vermittlungsoptionen in 

den ersten Arbeitsmarkt überprüft oder im Falle einer Weiterbeschäftigung der Lohn-

kostenzuschuss abgesenkt werden. 

4.3 Sozialpädagogische Begleitung 

Im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird ebenfalls auf die Notwendigkeit 

einer sozialpädagogischen Begleitung der Teilnehmenden verwiesen, ohne dass dies 

weiter ausgeführt wird (vergleiche zu diesem Thema Abschnitt 2.3). Zielführend ist, 

dass die Kennzeichnung „sozialpädagogisch“ ein höheres Kompetenzniveau für die 

anspruchsvollen Beratungsprozesse impliziert als dies der Gesetzentwurf der Bun-

desregierung vorsieht.  

4.4 Beschäftigungsverhältnisse 

Die Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse, wie sie der Antrag 

vorsieht, bewertet das IAB mit Blick auf die verfolgte Zielsetzung der Förderung als 

sinnvoll. So hat die Evaluation des Beschäftigungszuschusses gezeigt, dass sich die-

ser nicht nur im Vergleich zu arbeitslosen Leistungsberechtigten positiv auf die sozi-

ale Teilhabe der Geförderten auswirkt, sondern dass sich eine Verbesserung der so-

zialen Teilhabe auch im Vergleich zu Teilnehmenden an Ein-Euro-Jobs ergibt. Die 

Autoren der Studie sprechen daher von einem „spezifischen Effekt“ (ISG et al. 2011, 

S. 225) des Beschäftigungszuschusses, der in der konkreten Ausgestaltung dieser 

Maßnahme begründet sein dürfte.  

Erhärtet wird diese Einschätzung von einer qualitativen Fallanalyse, die im Rahmen 

der genannten Evaluation durchgeführt wurde (Hirseland et al. 2012; Ramos Lobato 

2017). So verdeutlichen deren Ergebnisse, dass für die Teilhabewirkung der Förde-

rung mitentscheidend war, dass die Förderleistungen des Jobcenters die Geförderten 

in Gestalt eines vom Arbeitgeber ausbezahlten Lohns erreichten und nicht – wie im 

Falle der Arbeitsgelegenheiten – als eine zusätzlich zum Arbeitslosengeld II ausbe-

zahlte Aufwandsentschädigung. Dadurch stand das erhaltene Geld zum Lebensun-

terhalt in einem erfahrbaren Zusammenhang mit den erbrachten Arbeitsleistungen. 

Die erhaltene Vergütung konnte somit als „eigenes“, selbstverdientes Geld begriffen 
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und damit als Medium einer so empfundenen „Normalisierung“ des eigenen Erwerbs- 

und Sozialstatus erlebt werden.  

Diese symbolische Relevanz des Arbeitslohns dürfte noch stärker zum Tragen kom-

men, wenn es sich um einen Tariflohn handeln würde, insofern dadurch die wahrge-

nommene „Normalisierung“ der eigenen betrieblichen wie sozialen Position unterstri-

chen würde. Gleiches dürfte auch für eine mögliche Einbindung in die Arbeitslosen-

versicherung gelten, wie sie im vorliegenden Antrag zumindest nicht explizit ausge-

schlossen wird. Allerdings sind beide Aspekte nicht frei von Fallstricken. Hinsichtlich 

des ersten Aspekts ist nicht auszuschließen, dass eine solche Entlohnungspraxis von 

den regulär beschäftigten, in die gleiche Tarifgruppe eingruppierten Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern als ungerecht wahrgenommen werden und entsprechende 

Ausgrenzungspraktiken nach sich ziehen könnte. Im Falle einer möglichen Einbin-

dung in die Arbeitslosenversicherung ist aus administrativer Sicht zu bedenken, dass 

dadurch ungewollte Verschiebungen zwischen den Rechtskreisen SGB III und SGB II 

entstehen könnten. 

4.5 Beschäftigungsbetriebe und deren Förderung 

Eine Öffnung der Beschäftigungsförderung für privatwirtschaftliche Betriebe, wie sie 

der Antrag vorsieht, ist hinsichtlich der intendierten Verbesserung sozialer Teilhabe 

sinnvoll. Die Evaluation eines Modellprojektes in Baden-Württemberg stellt fest: „In 

der Privatwirtschaft können bereits zu Beginn der Förderung hohe Wohlfahrtseffekte 

bezogen auf die Lebenszufriedenheit erzielt werden, die sich für Geförderte bei ge-

meinnützigen Arbeitgebern erst gegen Ende der Förderung finden“ (Hamann und 

Fuchs 2017, S. 628). Insofern ist nur folgerichtig, dass der Antrag den Verzicht auf 

die Kriterien „zusätzlich, im öffentlichen Interesse und wettbewerbsneutral“ vorsieht. 

Angesichts der zu weit gefassten Definition der Zielgruppe wäre dann aber mit großer 

Wahrscheinlichkeit mit Nebenwirkungen, insbesondere mit Mitnahme- und Substitu-

tionseffekten, zu rechnen. In der Kombination werden die weit gefasste Zielgruppe 

und der privatwirtschaftliche Einsatz als kritisch eingestuft. 

Zur Kompensation der mutmaßlich geringen Arbeitsproduktivität der Leistungsbe-

rechtigten, die für den Sozialen Arbeitsmarkt infrage kommen, muss die Lohnförde-

rung angemessen ausgestaltet sein. Insofern ist eine Förderung zwischen 75 und 100 

Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts, wie sie der Antrag der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen vorsieht, grundsätzlich positiv zu bewerten. Unter Berück-

sichtigung der seitens der Antragsteller vorgeschlagenen Regelungen zur Zielgruppe, 

die nicht sicherstellt, dass tatsächlich besonders arbeitsmarktferne Leistungsberech-

tigte gefördert werden, ist der Anteil der Lohnförderung jedoch zu hoch angesetzt. 

5 Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffent-
lich geförderte Beschäftigung (Antrag Fraktion Die Linke) 

Die Fraktion Die Linke betont in ihrem Antrag, dass die Aussichten langzeiterwerbs-

loser Menschen auf eine Erwerbstätigkeit insgesamt extrem niedrig sind. Aus diesem 

und weiteren Gründen fordern laut Antrag Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und 
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viele Bundesländer seit Jahren entschlossene Maßnahmen zu öffentlich geförderter 

Beschäftigung. Aktuelle Ergebnisse eines IAB-Kurzberichts (Lietzmann et al. 2018) 

verdeutlichen, dass sehr niedrige Eingliederungschancen insbesondere für Personen 

bestehen, die bereits länger als sechs Jahre erwerbslos sind. Auch das IAB hat mehr-

fach angesprochen, dass die öffentlich geförderte Beschäftigung – angesichts der 

geringen Beschäftigungschancen arbeitsmarktferner Personen – nach dem Jahr 

2010 zu stark zurückgefahren worden ist (Beste et al. 2017, Hohmeyer und Moczall 

2016). 

Im Antrag der Fraktion Die Linke wird das im Koalitionsvertrag geplante Regelinstru-

ment „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ als ein längst überfälliger Schritt bezeichnet, 

der aber bezüglich der im Koalitionsvertrag vorgesehen Zahl von 150.000 Geförder-

ten und einer finanziellen Ausstattung von 4 Milliarden Euro im Zeitraum 2018 bis 

2021 unzureichend sei. Daher fordert der Antrag erstens ein Zukunftsprogramm im 

Umfang von 120 Milliarden Euro für öffentliche Daseinsfürsorge und Infrastruktur, um 

mehr Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Die Finanzausstattung 

der Kommunen soll deutlich verbessert werden, um begleitende Leistungen für eine 

erfolgreiche Integration von Langzeitarbeitslosen in öffentlich geförderte Beschäfti-

gung erbringen zu können (soweit erforderlich). Konkret wird eine „Gute öffentlich 

geförderte Beschäftigung“ mit 300.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen gefordert, um 

Langzeiterwerbslosen Teilhabe- und Integrationschancen auf dem ersten Arbeits-

markt zu ermöglichen und ihre Ausgestaltung beschrieben. Das IAB nimmt im Fol-

genden zu ausgewählten Punkten der Ausgestaltung Stellung. 

5.1 Zielgruppe 

Förderberechtigt sollten Personen im Alter ab 25 Jahren sein, die ein Jahr oder länger 

arbeitslos sind. Im Jahr 2017 bestand diese Gruppe im Monatsdurchschnitt aus knapp 

880.000 Personen bei einer Berechnung auf Basis der Dauer der registrierten Ar-

beitslosigkeit (Quelle: DataWareHouse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit) o-

der aus rund 790.000 Personen, wenn nur der Rechtskreis des SGB II betrachtet wird. 

Die Förderung sollte laut Antrag vorrangig Personen mit besonders geringen Einglie-

derungschancen angeboten werden. Dies steht grundsätzlich im Einklang mit empiri-

schen Befunden zur Wirkung solcher Maßnahmen auf die Eingliederungschancen der 

Teilnehmenden. Sie wirken sich tendenziell positiv auf die Chancen einer Eingliede-

rung in ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung von besonders arbeits-

marktfernen Personen aus (zum Beispiel Caliendo et al. 2008, Wolff und Hohmeyer 

2008, Hohmeyer und Wolff 2010), während sie bei anderen Personen eine Eingliede-

rung in den allgemeinen Arbeitsmarkt eher erschweren. Dennoch beschränkt sich die 

Zielgruppe nicht allein auf arbeitsmarktferne Personen oder sogar auf Personen, de-

ren Beschäftigungsfähigkeit extrem eingeschränkt ist, für die im Entwurf des Teilha-

bechancengesetzes der § 16i SGB II geschaffen wurde. Insgesamt erfordert eine 

breit definierte Zielgruppe auch eine gewisse Flexibilität bei der Ausgestaltung der 

Förderung, damit individuell passende Angebote unterbreitet werden können. 
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Für die im Antrag unter II.1.b genannten Personengruppen ist zu bedenken, dass 

geringe Eingliederungschancen zum Teil nicht auf Vermittlungshemmnisse zurück-

gehen, die eine Förderung durch öffentlich geförderte Beschäftigung nahelegen. So 

könnten Alleinerziehende teils wegen unzureichender Kinderbetreuungsangebote 

keine Beschäftigung ausüben, sodass für ihre Integration in Erwerbsarbeit nicht öf-

fentlich geförderte Beschäftigung zentral wäre, sondern passende Kinderbetreuungs-

angebote, die ihnen dann ohne Weiteres einen Übergang in Erwerbsarbeit möglichst 

im erlernten Beruf erlauben würden. Eine Unterstützung der Geförderten – wie gefor-

dert –  durch bedarfsgerechte Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote wie auch 

durch individuelle Begleitung und Beratung könnte ihre Eingliederungschancen weiter 

steigern. 

5.2 Anforderungen an die Beschäftigungsverhältnisse 

Der Antrag sieht eine freiwillige, voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor, 

sodass durch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung Drehtüreffekte möglich sind. 

Die Entlohnung soll tariflich oder wenigstens zum Mindestlohn erfolgen und der Min-

destlohn soll auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden, was aufgrund der sehr deut-

lichen Erhöhung mit einem spürbaren Rückgang der Arbeitsnachfrage insbesondere 

für Geringqualifizierte einhergehen dürfte.  

Die Beschäftigungsverhältnisse sollen laut Antrag in der Regel in Vollzeit ausgeübt 

werden. Hier ist aus Sicht des IAB zu bedenken, dass ein guter Teil der für die För-

derung in Frage kommenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zumindest an-

fänglich aufgrund einer eingeschränkten Arbeitsfähigkeit von nur drei bis sechs Stun-

den täglich kaum eine Vollzeittätigkeit aufnehmen könnte (Kupka und Wolff 2013b). 

Daher wäre es sinnvoll, soweit es aus Sicht der geförderten Person erforderlich ist, 

mit einer geringeren Arbeitszeit einzusteigen und diese soweit möglich später zu stei-

gern.  

Eine zeitliche Begrenzung der Beschäftigungsverhältnisse ist sinnvoll, allerdings er-

scheinen Förderdauern von drei bis fünf Jahren als recht hoch gegriffen. Sie passen 

eher zu einer sehr restriktiven Zielgruppe, wie sie im § 16i SGB II des Teilhabechan-

cengesetzentwurfs definiert ist, die vor allem Personen umfasst, deren Beschäfti-

gungsfähigkeit kaum oder allenfalls sehr langsam erhöht werden könnte. Die relative 

breit definierte Zielgruppe würde für eine flexiblere Ausgestaltung sprechen, sodass 

auch kürzere Förderdauern vorgesehen werden sollten. Die im Einzelfall angemes-

sene Förderdauer könnte aufgrund einer Einschätzung der Fachkräfte in den Jobcen-

tern festgelegt werden. Auch mit kurzen Förderdauern von unter einem Jahr kann 

öffentlich geförderte Beschäftigung die Chancen der Geförderten, im Anschluss an 

die Teilnahme eine ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung auszuüben, 

deutlich erhöhen. Das zeigen Befunde zur Wirkung der Teilnahme an Arbeitsgelegen-

heiten in der Entgeltvariante und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Rechtskreis 

des SGB II (Hohmeyer und Wolff 2010). Für Personen mit sehr eingeschränkter Be-

schäftigungsfähigkeit, bei denen es mehr um die Ermöglichung einer Teilhabe am 
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Erwerbsleben und am gesellschaftlichen Leben geht als um eine Steigerung der Be-

schäftigungsfähigkeit, können längere Förderdauern angemessen sein. 

Die Forderung, dass die vorgeschlagene Maßnahme der öffentlich geförderten Be-

schäftigung einen Übergang in eine abschlagsfreie Rente ermöglichen sollte, ist eher 

sozial- als arbeitsmarktpolitisch motiviert. Das IAB hat bereits früh darauf hingewie-

sen, dass es Empfängern und Empfängerinnen von Leistungen nach dem SGB II 

kaum möglich ist, durch private Vorsorge eine auskömmliche Altersversorgung auf-

zubauen (Wübbeke 2014). Angesichts der vom IAB errechneten Altersstruktur sehr 

arbeitsmarktferner Leistungsberechtigter (Lietzmann et al. 2018) wäre es in der Tat 

möglich, dass am Ende einer mehrjährigen Förderung ein Teil der Geförderten ein 

Alter erreicht, das einen Rentenübergang mit geringen Abschlägen ermöglichen 

würde. Sollten die Beschäftigungsverhältnisse, wie von der Fraktion Die Linke gefor-

dert, voll sozialversicherungspflichtig sein, könnte die fehlende Zeit bis zum Renten-

eintritt mit dem Bezug von Arbeitslosengeld überbrückt werden. Dies funktioniert al-

lerdings nur dann, wenn die Zielgruppe deutlich enger – etwa im Sinne des Gesetz-

entwurfs zum § 16i SGB II – definiert ist. Zu bedenken ist weiterhin, dass ein solches 

Vorgehen relevante Kosten in der Arbeitslosen- und der Rentenversicherung verur-

sachen würde. Zudem würde dies bei einem größeren Teil der Geförderten vermutlich 

dazu führen, dass sie trotzdem auf bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen (in diesem Fall 

Grundsicherung im Alter) angewiesen wären.  

5.3 Einsatzfelder 

Der Antrag sieht vor, dass die Einsatzfelder der öffentlich geförderten Beschäftigung 

vor Ort ermittelt werden. Es soll zudem eine Mitnahme von Fördermitteln und eine 

Verdrängung ungeförderter Beschäftigung vermieden werden, da in dem Antrag 

neue, zusätzliche Beschäftigung gefordert wird. Die Tätigkeiten sollen prinzipiell im 

öffentlichen Interesse liegen, wie die Beispiele unter II.3.b. verdeutlichen.  

Soweit die Beschäftigungsfähigkeit geförderter arbeitsmarktferner Langzeitarbeitslo-

ser stark eingeschränkt ist, ist die Gefahr kaum gegeben, mit der Förderung private 

Gewinne zu erwirtschaften. Vielmehr wird es für gewinnorientierte Betriebe in solchen 

Fällen mit Aufwänden und Risiken verbunden sein, Arbeitslose im Rahmen der hier 

vorgeschlagenen Maßnahme zu beschäftigen. Außerdem sollten in den Arbeitsver-

hältnissen zumindest teilweise Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen erworben 

werden, die in ungeförderten Arbeitsverhältnissen produktiv eingesetzt werden kön-

nen, wenn die Förderung mittel- oder langfristig den Übergang einiger Geförderter in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt erleichtern sollte.  

Die Fraktion Die Linke schlägt in ihrem Antrag des Weiteren vor, dass sich die Bun-

desregierung bei Kommunen dafür einsetzen soll, vor Ort Möglichkeiten zu prüfen, 

die öffentlich geförderte Beschäftigung mit Projekten und Programmen zur sozialen 

Stadtentwicklung zu verbinden. Im Fokus stehen dabei vor allem Stadtteile mit einem 

hohen Anteil an Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherungsleistungen. 

Das IAB sieht hier die Schwierigkeit, dass es nicht notwendig zur gesellschaftlichen 
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Integration langzeiterwerbsloser Personen beiträgt, wenn ein Sozialer Arbeitsmarkt 

zu einem großen Teil in der gegenseitigen Betreuung von Arbeitslosengeld-II-

Bezieherinnen und -beziehern besteht. Es wird weiterhin nicht erläutert, inwiefern 

eine solche Ausrichtung zu einer gesteigerten Beschäftigungsfähigkeit der Geförder-

ten oder zum Übergang in eine Anschlussbeschäftigung beitragen kann, worauf es 

bei einer noch relativ breit definierten Zielgruppe ankäme. 

5.4 Individuelle Unterstützung, Begleitung und Beratung 

Im Gesetzentwurf und in beiden Anträgen herrscht Konsens über eine Begleitung der 

Teilnehmenden. Im Antrag der Fraktion Die Linke wird von „Angeboten zu individuel-

ler Unterstützung, Begleitung und Beratung“ gesprochen, ohne dies weiter auszufüh-

ren. Näheres zu diesem Thema siehe Abschnitt 2.3.  
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